
   

 
 

 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

am Montag, 30.03.2020, 18:00 Uhr 

in der Stadthalle Aulendorf 

 

ÖFFENTLICHE TAGESORDNUNG 
 

 

 1   Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Tagesordnung 
  

 2   Bekanntgaben, Mitteilungen, Bekanntgabe nichtöffentl. gefasster Beschlüsse, Protokoll 
  

 3   Überdachung des bestehenden Containerstellplatzes  

1. Vergabe der Rohbauarbeiten 

2. Vergabe der Holzbauarbeiten 

3. Änderung der Leistung der PV-Anlage 
  

 4   Bahnbrücke Rugetsweiler - Vergabe der Neubauarbeiten 
  

 5   Kindergartenneubau - Festlegung der weiteren Vorgehensweise 
  

 6   LEADER-Förderprogramm - Zustimmung Regionalmanagementkosten 
  

 7   Freiwillige Feuerwehr Aulendorf; Einrichtung eines hauptamtlichen Gerätewartes  
  

 8   Änderung der Betriebssatzung Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf und Aufhebung 

Betriebssatzung Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus 
  

 9   Verschiedenes 
  

 10   Anfragen gem. § 4 Geschäftsordnung 
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Stadtbauamt   Vorlagen-Nr. 40/437/2019/2 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

24.07.2019 Ausschuss für Umwelt und Technik Ö Entscheidung   

31.07.2019 Ortschaftsrat Blönried Ö Kenntnisnahme   

30.03.2020 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 3   Überdachung des bestehenden Containerstellplatzes  

1. Vergabe der Rohbauarbeiten 

2. Vergabe der Holzbauarbeiten 

3. Änderung der Leistung der PV-Anlage 

 

Ausgangssituation: 

In der Gemeinderatssitzung am 15.02.2016 wurde die Planungsleistungen zur Überdachung 
des Containerstellplatzes und PV-Anlage, mit den Leistungsphasen 1-9, an die iat 
Ingenieurberatung GmbH aus Stuttgart vergeben. 
Die Maßnahme wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 23.07.2018 zur Durchführung 
beschlossen. 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.7.2019 sein Einvernehmen zum Bau der 
Überdachung des bestehenden Containerstellplatzes mit Installation einer Photovoltaikanlage 
erteilt. Die Baugenehmigung erfolgte seitens des Landratsamtes am 29.8.2019. 
 
Ausschreibung Containerüberdachung 

Der Bau der Containerüberdachung wurde in zwei Gewerken, Rohbauarbeiten und 
Holzbauarbeiten beschränkt ausgeschrieben. Die Angebotsanfrage durch die iat 
Ingenieurberatung GmbH erfolgte am 06.02.2019 an jeweils 5 Firmen. Die Angebotsabgabe 
fand am 26.02.2020 statt.  
Das Ingenieurbüro iat Ingenieurberatung GmbH hat die Angebote geprüft und den 
Vergabevorschlag erstellt. 
 
Gewerk Erd- und Rohbauarbeiten 

Von den fünf angefragten Firmen hat nur eine Firma ein Angebot abgegeben. Das Angebot der 
Firma Hämmerle GmbH & Co. KG ist mit seinen brutto 117.099,89 € deutlich über der 
Kostenberechnung der iat Ingenieurberatung GmbH in Höhe von brutto 73.500 €. Die Höhe 
des Angebots ist konjunkturbedingt. 
 
Die Verwaltung schlägt vor den Zuschlag an die Firma Hämmerle GmbH & Co. KG aus 
Oggelshausen zum Brutto-Angebotspreis von 117.099,89 € zu vergeben. 
 
Gewerk Holzbauarbeiten 

Für das Gewerk Holzbauarbeiten ging ebenfalls nur ein Angebot ein. Das Angebot der Firma 
Zimmerei/ Holzbau Dangel ist mit brutto 89.861,62 € leicht unterhalb der Kostenberechnung 
der iat Ingenieurberatung GmbH in Höhe von brutto 92.000 €. 
 
Die Verwaltung schlägt vor den Zuschlag an die Zimmerei/ Holzbau Dangel aus Aulendorf zum 
Brutto-Angebotspreis von 89.861,62 € zu vergeben. 
 
Erhöhung der Leistung der Photovoltaikanlage 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.07.2018 dem Bau einer PV-Anlage mit 
rd. 30 kWp und einer Dachaufständerung von 30° zugestimmt. Für die PV-Anlage wurden 
damals 75.000 € eingeplant. Im weiteren Planungsverlauf wurden nun verschiedene Varianten 
genauer betrachtet. Die wirtschaftlichste Anlage wäre eine max. mögliche 40,8 kWp-Anlage 
ohne Aufständerung. Diese Variante würde bei brutto ca. 68.000 € zzgl. Nebenkosten liegen. 
Die beschlossene ca. 30kWp-Anlage liegt bei brutto ca. 46.700 € zzgl. Nebenkosten. Die 
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Amortisationsdauer beträgt bei der ca. 30 kWp-Anlage ca. 7,8 Jahre bei der größeren Anlage 
ca. 7,9 Jahre. 
 
Der Strom der neuen Photovoltaikanlage kommt zu 100% der Kläranlage zugute, eine Pflicht 
zur Direktvermarktung besteht nicht. 
 
Die 40,8 kWp-Anlage hätte im Vergleich zur 30kWp-Anlage eine Vermeidung von weiteren 
7.500 kg CO2 pro Jahr zur Folge. Der Eigenversorgungsgrad der Kläranlage (mit BHWK+PV-
Anlage auf der Betriebsanlage) beträgt derzeit 35,5 %, mit der 30 kWp-Anlage 41,2 % und 
mit der 40,8 kWp-Anlage 44,0 %.  
 
Die Verwaltung schlägt den Bau einer max. möglichen 40,8 kWp-Anlage auf der 
Containerüberdachung vor. 
 
Finanzierung 
Für den Bau der Containerüberdachung stehen brutto 250.000 € zur Verfügung.  
Durch die gestiegenen Kosten in der Ausschreibung der Rohbauarbeiten und die Erhöhung der 
PV-Anlage belaufen sich die Gesamtkosten laut aktuellster Kostenfortschreibung auf 
363.500 €. 
Die Deckung der fehlenden 113.500 € erfolgt über erübrigte Mittel aus Vorjahren.   
 

 

Beschlussantrag: 
1. Die Rohbauarbeiten werden an die Firma Hämmerle GmbH & Co. KG zu einem Brutto-

Angebotspreis von 117.099,89 € vergeben. 
2. Die Holzbauarbeiten werden an die Firma Zimmerei / Holzbau Dangel zu einem Brutto-

Angebotspreis von 89.861,62 € vergeben. 
3. Der Erhöhung der Leistung der PV-Anlage von rund 30 kWP auf 40,8 kWP wird 

zugestimmt. 
4. Die Deckung der fehlenden 113.500 € erfolgt aus erübrigten Mitteln aus Vorjahren. 

  
 

  

Anlagen:  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Beschlussauszüge  Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei                Bauamt   Ortschaft  
 
Aulendorf, den 20.03.2020   
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Bürgermeister Matthias Burth Vorlagen-Nr. 10/162/2020/1 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

12.02.2020 Verwaltungsausschuss Ö Vorberatung   

30.03.2020 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 7   Freiwillige Feuerwehr Aulendorf; Einrichtung eines 

hauptamtlichen Gerätewartes 

 

Ausgangssituation: 

Derzeit sind die Aufgaben der Gerätewartung auf folgende Funktionen aufgeteilt: 
- Gerätewart Aulendorf (2 Personen) 
- Funkgerätewart gesamt (1 Person) 
- Atemschutzgerätewart (1 Person) 
- Gerätewart Schläuche (1 Person) 
- Je ein Gerätewart in den Abteilungswehren Blönried, Tannhausen und Zollenreute 

 
Die Arbeiten werden durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt. Die 
beauftragten Personen erhalten eine Aufwandsentschädigung.  
 
Um einsatzrelevante und mittelbar anstehende Aufgaben bewältigen zu können, werden aus 
Zeitmangel derzeit vorgeschriebene Prüfungen teilweise vernachlässigt. Die ehrenamtlichen 
Gerätewarte sind an eine Grenze angelangt, was im Ehrenamt zeitlich geleistet werden kann. 
Zudem nehmen die Anforderungen an die Aufgaben eines Gerätewartes insbesondere in 
folgenden Bereichen laufend zu.  
 
Bei Wartung, Pflege, Instandsetzung und Prüfungen 

- Seit Jahren wächst der Fahrzeug- und Gerätebestand 
- Die Geräte werden immer komplexer 
- Die vorgeschriebenen Prüfungen werden umfangreicher 
- Die erforderliche Dokumentation wird umfangreicher 
- Die Wehrersatzpflichtigen sind weggefallen 
- Die Einsatzzahlen steigen stetig. 

 
Durch das Wachstum Aulendorf 

- Bevölkerungszuwachs 
- Exponierte Gebäude wie z. B. Behinderteneinrichtungen 
- Ansiedlung von Industrie 
- Zunahme des Verkehrs 

 
Durch den technischen Wandel allgemein 

- Fahrzeugtechnik (z. B. alternative Antriebstechnologien wie z. B. Elektro, Gas und 
Wasserstoff) 

- Gebäudetechnik (PV-Anlagen, Wärmeschutz) 
- Elektrifizierung der Bahn 

 
Der bisherige Feuerwehrbedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr Aulendorf umfasste 
einschließlich das Jahr 2015. Im August 2018 wurde die Erstellung eines 
Feuerwehrbedarfsplanes beauftragt. Die Erarbeitung des Feuerwehrbedarfsplans hat sich 
verzögert und soll nun in den nächsten Monaten fertiggestellt werden. Ein erster Entwurf des 
Feuerwehrbedarfsplanes liegt vor. 
 
Eine Aufgabenstellung die Innerhalb des Feuerwehrbedarfsplanes überprüft werden muss, ist, 
ob für die Unterhaltung und Wartung der erforderlichen Gerätschaften der Freiwilligen 
Feuerwehr ein hauptamtlicher Gerätewart erforderlich ist. Der Entwurf des 
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Feuerwehrbedarfsplanes sieht im Bereich „Gerätewartung“ folgendes vor. 
 
„Der Aufwand, welcher in der Feuerwehr zur Herstellung einer ständigen Einsatzbereitschaft 
der Gerätschaften aufgebracht werden muss, steigt stetig an. Prüfungen, Wartungen und 
Instandhaltung, welche vor Ort durchgeführt werden müssen, sollen zukünftig für alle 
Abteilungen zentral im Feuerwehrgerätehaus in Aulendorf getätigt werden. Dies betrifft 
insbesondere 
 

- Fahrzeugpflege (Reinigung) und kleinere Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten für 
alle Einsatzfahrzeuge der Abteilung Stadt 

- Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Wartung der speziellen Einsatzkleidung 
(Chemieschutz, Watthosen etc.) 

- Regelmäßige Kontrolle, Reinigung, Wartung und ggfs. Prüfung von Löschgeräten 
(Kübelspritze, Saugschläuche, Schaumarmaturen etc.) 

- Regelmäßige Kontrolle, Reinigung, Wartung und ggfs. Prüfung von Rettungsgeräten 
(tragbare Leitern, Rettungsplattform, Abseil- und Absturzsicherung, Sprungbretter, 
Hebekissen, Rettungsboot etc.) 

- Regelmäßige Kontrolle und ggfs. Reinigung bzw. Ergänzung von Sanitäts- und 
Wiederbelebungsgeräten (Krankentrage, Spezialtragen, Verbandskästen, Notfalltaschen 
etc.) 

- Regelmäßige Kontrolle von Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegeräten 
(Handscheinwerfer, Arbeitsstellenscheinwerfer etc.) 

- Regelmäßige Kontrolle und Reinigung von Arbeitsgeräten (hydraulische Rettungsgeräte 
und Pumpaggregate, Hebe- und Dichtkissen, manuelle Zugeinrichtungen, 
Lüftungsgeräte, Feuerlösch- und Tauchpumpen, motorbetriebene Werkzeuge etc.) 

- Regelmäßige Kontrolle von Handwerkzeugen und Messgeräten (Werkzeugkisten, 
Gasmessgeräte, Wärmebildkamera etc.) 

- Regelmäßige Kontrolle, Reinigung, Wartung und ggfs. Prüfung der Rettungs- und 
Arbeitsleinen 

- Die GUV V3-Prüfung der elektrischen Betriebsmittel (Einsatzmittel) 
- Unterstützung externer Dienstleistung durch Bereitstellung von Material oder während 

der Prüfung (kraftbetätigte Tore, Feuerlöscher, ortsfeste elektrische Anlagen, Winden) 
- Fahr- und Zubringertätigkeiten von Material zu externen Dienstleistern, Dokumentation 

von Wartungen, einschließlich der Berichte. 
 
Die Atemschutzgerätewartung, einschließlich der Füllung der Druckluftflaschen wird über 
einen externen Dienstleister in Aulendorf durchgeführt. Ebenso die Schutzzeugpflege und -
reinigung. Mit der Schlauchpflege ist die zentrale Werkstatt des Landkreises in Baienfurt 
beauftragt. 
 
Trotzdem musste als Ergebnis der Tätigkeitsanalyse der Gerätewarte festgestellt werden, dass 
ein erhebliches Jahresarbeitszeitkontingent notwendig ist, um die vielfältigen Aufgaben in der 
Gerätewartung entsprechend Forderungen aus technischen Regelwerken und zur Sicherung 
der ständigen Einsatzbereitschaft vollständig abzuarbeiten. Der Bedarf sieht ein Soll von über 
1.200 Stunden/Jahr vor, was bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden einer 70 %-
Stelle entspricht. Diese Forderung stellt eine Mindestforderung dar, da Krankheits-/Ausfalltage 
in der Aufstellung nicht eingerechnet sind. 
 
Dieser Aufwand wird von den Gerätewarten der Feuerwehr Aulendorf ehrenamtlich gegen 
pauschale Entschädigung gemäß Satzung aufgebracht.  
 
Für die Zukunft wird – auch aus haftungsrechtlichen Gründen – empfohlen, mindestens einen 
Gerätewart in einem festen Beschäftigungsverhältnis anzustellen. Damit wird die 
Durchführung der Materialwartung entsprechend den einschlägigen Vorschriften, einschließlich 
deren rechtssicheren Dokumentation gesichert. Letztendlich wird auch die schwierige Situation 
im Tagesalarm verbessert. 
 
Mit dieser Maßnahme soll in Aulendorf auch auf eine Fremdvergabe vieler Wartungs- und 
Reparaturarbeiten an externe Dienstleister verzichtet werden. Arbeiten, welche ohne große 
technische Anlagen durchgeführt werden können, wie die Schutzzeugpflege, können künftig 
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wieder intern erledigt werden. 
 
Weiter wird empfohlen den Arbeitsaufwand für die Material – und Gerätepflege in den 
nächsten Jahren weiter exakt zu dokumentieren. Gegebenenfalls können weitere Maßnahmen 
notwendig werden.“ 
 
Ursprünglich war angedacht die Frage eines hauptamtlichen Gerätewartes zusammen mit dem 
Entwurf des Feuerwehrbedarfsplanes zu beraten und zu entscheiden. Durch die lange 
Bearbeitungsdauer des Feuerwehrbedarfsplanes wird nun vorgeschlagen, die Frage eines 
hauptamtlichen Gerätewartes vorab zu beraten und zu entscheiden. Die Frage eines 
hauptamtlichen Gerätewartes kann unabhängig von den weiteren Entscheidungen im 
Feuerwehrbedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr Aulendorf erfolgen.  
 
Anforderungsprofil 

Von der Freiwilligen Feuerwehr Aulendorf wird folgendes Anforderungsprofil für einen 
Gerätewart gesehen: 

- Abgeschlossene Berufsausbildung in einem technischen Beruf in einem der Bereiche 
Mechanik, Mechatronik, Elektrik, Elektronik 

- Hohes Maß an Eigenorganisation und EDV-Kenntnissen in MS-Office (Führerschein der 
Klasse C (ehem. Klasse 2)) 

- Wohnhaft in Aulendorf bzw. aktive Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 
Aulendorf 

 
Ein hauptamtlicher Gerätewart übernimmt im ersten Schritt die bisherigen Tätigkeiten der 
ehrenamtlichen Gerätewarte. Die Stellvertretung des hauptamtlichen Gerätewartes bei 
Urlaubs- und Krankheitstagen soll weiterhin durch ehrenamtliche Gerätewarte erfolgen. 
 
Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr Aulendorf einen 
hauptamtlichen Gerätewart mit einem Beschäftigungsumfang von 75 % einzustellen. Um die 
Stelle attraktiver zu gestalten sollte die Stelle mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % 
ausgeschrieben werden. Der verbleibende Beschäftigungsanteil von 25 % ist dann im 
Betriebshof abzuleisten. Die Stellvertretung des hauptamtlichen Gerätewartes soll weiterhin 
im Ehrenamt erfolgen. 
 
Im Haushaltsplan 2020 ist im Stellenplan eines hauptamtlichen Gerätewartes mit 75 % 
Beschäftigungsumfang ausgewiesen. In den ausgewiesenen Personalkosten ist die Stelle 
ebenfalls enthalten. 
 
Der Verwaltungsausschuss hat am 12.02.2020 untenstehenden Beschlussvorschlag als 
Empfehlung an den Gemeinderat gefasst.  
  
 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Für die Freiwillige Feuerwehr Aulendorf wird ein hauptamtlicher Gerätewart mit einem 
Beschäftigungsumfang von 75 % angestellt. Die Stelle wird mit einem 
Beschäftigungsumfang von 100 % ausgeschrieben. Der verbleibende Beschäftigungsanteil 
von 25 % wird im Betriebshof abgeleistet 

2. Die Stellvertretung des hauptamtlichen Gerätewartes erfolgt weiterhin im Ehrenamt. 
 
  
 

  

Anlagen:  
Arbeitsaufwand Gerätewartung Aulendorf aus dem Feuerwehrbedarfsplan    
  
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 20.03.2020 
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Stadtkämmerei Silke Johler Vorlagen-Nr. 30/199/2020 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

30.03.2020 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 8   Änderung der Betriebssatzung Eigenbetrieb Betriebswerke 

Aulendorf und Aufhebung Betriebssatzung Eigenbetrieb 

Aulendorf Tourismus 

 

Ausgangssituation: 
Bekanntlich hat der Gemeinderat beschlossen, dass der Betriebshof und Tourismus in den 
städtischen Kernhaushalt integriert werden. Die buchhalterische Umsetzung ist bereits erfolgt, 
aktuell sind noch umfangreiche Nacharbeiten zu erledigen.  
 
Als weiterer Schritt zur Abwicklung sind die Betriebssatzungen entsprechend zu ändern bzw. 
beim Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus aufzuheben. In der Anlage ist die Änderungssatzung 
sowie die bisherige Satzung beigefügt.   
 

 

Beschlussantrag: 
1. Die Betriebssatzung für den städtischen Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus wird 

aufgenoben.  
 

2. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf wird wie in der 
Anlage geändert.  

  
 

  

Anlagen:  
Änderungssatzung Betriebswerke Aulendorf    
  
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 20.03.2020 
 
 





 

Stadt Aulendorf 

Landkreis Ravensburg 

 

Satzung zur 2. Änderung der Betriebssatzung für den städtischen Eigenbetrieb 

Betriebswerke Aulendorf vom 18.06.2013 

 

Aufgrund von §§ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 3 Abs. 2 des 

Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Aulendorf am 30.03.2020 folgende 

Satzung zur 2. Änderung der Betriebssatzung für den städtischen Eigenbetrieb 

Betriebswerke Aulendorf beschlossen: 

 

Artikel 1  

 

 § 1 wird wie folgt geändert: 

(1) Die Abwasserbeseitigung wird unter der Bezeichnung „Betriebswerke Aulendorf“ 

als Eigenbetrieb geführt.  

 

(3) entfällt 

 

(4) Abs. 4 wird neu zu Abs. 3 

 

 

 

Artikel 2 Inkrafttreten des Artikels 1 

 

Artikel 1 der Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft.   

 

Ausgefertigt! 

 

Aulendorf, den 01.04.2020 

gez. 

 

Matthias Burth  

Bürgermeister 





 

BETRIEBSSATZUNG DES EIGENBETRIEBS BETRIEBSWERKE AULENDORF, Neufassung 17.06.2013 

 

1 

Stadt Aulendorf 

Landkreis Ravensburg 

 

 

Betriebssatzung für den städtischen Eigenbetrieb  

Betriebswerke Aulendorf 
 

 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 3 Abs. 2 
des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Aulendorf am 
17.06.2013 mit Änderung vom 12.04.2016 die folgende Betriebssatzung beschlossen: 
 
 
 
 

§ 1 
Name und Gegenstand des Eigenbetriebes 

 
(1) Die Abwasserbeseitigung und der Betriebshof der Stadt Aulendorf werden unter der 

Bezeichnung „Betriebswerke Aulendorf“ als Eigenbetrieb mit zwei Betriebszweigen 
geführt.  
 

(2) Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet 
anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung sowie der Satzung über die 
Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den 
Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos 
abzuleiten. Er kann sich aufgrund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das 
Abwasser außerhalb des Gemeindegebietes gelegenen Grundstücken zu beseitigen. 
 

(3) Der Betriebszweig Betriebshof unterhält und pflegt die städtischen Einrichtungen und 
erbringt sonstige Leistungen für die Stadt und ihre Einrichtungen. 
 

(4) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszwecken fördernden oder ihn 
wirtschaftlich berührenden Geschäfte. 

 
 
 

§ 2 
Gemeinderat 

 
(1) Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die 

Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. 
 
(2) Die Festsetzung der allgemeinen Entsorgungsbedingungen einschließlich der 

dazugehörigen Preisregelungen (Entgelte für die Schmutzwasserentsorgung, 
Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskostenersätze usw.) und der Abschluss von 
Sonderabnehmerverträgen bleibt dem Gemeinderat vorbehalten. 

 
 
 

§ 3 
Betriebsausschuss 

 
Die Angelegenheiten des Eigenbetriebs Betriebswerke Aulendorf werden vom Ausschuss 
für Umwelt und Technik beraten und entschieden, soweit nicht der Gemeinderat 
zuständig ist.  

 
 



 

BETRIEBSSATZUNG DES EIGENBETRIEBS BETRIEBSWERKE AULENDORF, Neufassung 17.06.2013 

 

2 

§ 4 
Betriebsleitung 

 
Für den Eigenbetrieb wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem 
Eigenbetriebsgesetz obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. 
Ihm obliegt damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in 
allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu 
gehören die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, die Bewirtschaftung 
der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen 
Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig 
sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die 
Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung. 
 
 

§ 5 
Stammkapital 

 
Das Stammkapital wird auf 0 € festgesetzt.  
 
 

§ 6 
Wertgrenzen 

 
(1) Soweit in dieser Satzung Wertgrenzen genannt sind, gelten diese Werte mit 

Umsatzsteuer. 
 
(2) Die Wertgrenzen beziehen sich auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Bei 

voraussehbar wiederkehrenden Leistungen ist der Jahresbedarf maßgebend. 
 
 

§ 7 
Erheblichkeitsgrenze 

 
Eine Verschlechterung des Jahresergebnisses gegenüber dem Erfolgsplan ist dann 
erheblich, wenn diese über 5% der Gesamtaufwendungen liegt. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Betriebssatzung tritt mit Wirkung zum 01.07.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Betriebssatzung vom 26.05.2004 mit allen späteren Änderungen außer Kraft. 
 
 
AUSGEFERTIGT! 
 
 
Aulendorf, den 12.04.2016 
 
gez. 
 
Matthias Burth 
Bürgermeister 
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